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Antrag zur Entwurfsprüfung EWP
gemäss Aufzugsverordnung SR 930.112 bzw. Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU, Anhang XI
	Anlagestandort
	
	Anlagedaten
	

	Gebäude
	
	Anlage-Art
	

	Strasse
	
	Anlage-Nr.
	

	PLZ, Ort
	
	Produkt
	

	
	
	Typ
	

	
	
	Installationsjahr
	

	
	
	
	

	Bauherrschaft/Eigentümerherrschaft
	Vertreter/ Architekt
	

	Name
	
	Name
	

	Strasse
	
	Strasse
	

	PLZ, Ort
	
	PLZ, Ort
	

	Land
	
	Land
	

	Email
	
	Email
	

	Telefon
	
	Telefon
	

	
	
	
	

	Hersteller
	
	Montagebetrieb
	

	Name
	
	Name
	

	Strasse
	
	Strasse
	

	PLZ, Ort
	
	PLZ, Ort
	

	Land
	
	Land
	

	Email
	
	Email
	

	Telefon
	
	Telefon
	



Grund der Entwurfsprüfung: 



Adresse zur Einreichung des Antrags: 
Bitte diesen Antrag vollständig ausgefüllt einreichen an: 
Inspekta GmbH
Industriestrasse 35
CH-8962 Bergdietikon
info@inspekta.ch

Gesetzliche Bestimmungen
Der Aufzug hat die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen, SR 930.112 zu erfüllen und den harmonisierten Normen zu entsprechen. 

Pflichten des Antragstellers
Der Unterzeichnete bestätigt mit seiner Unterschrift, dass
· Gemäss Aufgzugsrichtlinie 2014/33/EU, Anhang XI, Artikel 3, derselbe Antrag nicht auch bei einer anderen Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist. 
· Sämtliche auch nicht eingereichten Unterlagen beim Antragssteller jederzeit durch die Konformitätsbewertungsstelle eingesehen werden können. 
· Die Angaben wahrheitsgetreu und richtig ausgefüllt worden sind. 

Pflichten der akkreditierten Stelle
Inspekta GmbH ist verpflichtet, alle Dienstleistungen durch fachlich ausgewiesenes Personal nach besten Wissen und Gewissen durchzuführen und alle ihre zugänglich gemachten Informationen über das auftraggebende Unternehmen vertraulich zu behandeln. 

Beschwerderecht
Dem Antragssteller steht ein Beschwerderecht zu. Gerichtsstand für Streitigkeiten au diesem Antrag oder über ihn, ist Bergdietikon. 

Gültigkeit der Entwurfsprüfbescheinigung
Die auf Grund dieses Antrages ausgestellte Entwurfsprüfbescheinigung hat nur für die unter Punkt 1 bezeichnete Aufzugsanlage Gültigkeit.

Die Akkreditierte Stelle kann eine erteilte Entwurfsprüfbescheinigung aberkennen, wenn diese missbräuchlich verwendet wird, oder wenn Anforderungen, welche zum Zeitpunkt der Erteilung der Bescheinigung vorhanden waren, nicht mehr vorhanden sind. Beim Verstoss gegen die Bestimmungen sowie bei Zahlungsunfähigkeit kann die Bescheinigung ebenfalls aberkannt werden.


Mit diesem Antrag einzureichende Dokumente

	
	Beschreibung des Aufzugs

	
	Dispositionsplan der Aufzugsanlage

	
	Beschreibung der Abweichungen zur relevanten harmonisierten Norm unter Auflistung der Norm und der verletzten Normkapitel

	
	Beschreibung der Ersatzlösungen

	
	Detailpläne für die Ersatzlösungen 

	
	Elektroschema zur Anlage (nur falls die Ersatzlösungen Einfluss darauf haben)

	
	Betriebsanleitung (nur falls die Ersatzlösungen Einfluss darauf haben)

	
	Ergebnisse von Prüfungen oder Berechnungen zur Ersatzlösung, die der Montagebetrieb selbst oder Dritte in dessen Auftrag durchgeführt haben

	
	Kopie der Baumusterprüfbescheinigung für die im Zusammenhang mit den Ersatzlösungen verwendeten Sicherheitsbauteile




Ort, Datum: 						Stempel/ Unterschrift des Antragsstellers:

……………………………………………………………….		…………………………………………………………………




Auflistung
Konstruktions- und Fertigungszeichnungen oder Pläne 
(vom Antragssteller auszufüllen)

	Plan-Nr.
	Bezeichnung
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